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Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am Donnerstag, 25 Juli 2019, findet um 18:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Technischen Ausschusses im Rathaus, großer Sitzungssaal, statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Protokollbekanntgabe 
2. Bausachen 

1. Neubau einer Produktionshalle mit Büro und Sozialgebäude – Nachtrag 
Margarete-Steiff-Straße, Flst. 2486, Bönnigheim (2019/141) 

2. Nutzungsänderung Wohnung in Büro 
Freudentaler Str. 2, Flst. 500/3, Bönnigheim (2019/142) 

3. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten, Lieferung und Montage von 
Aufsatzleuchten, Auftragsvergabe – Beschluss (2019/125) 

4. Umrüstung der Stadionbeleuchtung auf neue LED-Technik (Kunstrasenplatz) – 
Information (2019/129) 

5. Abbruch Kirchbergareal, Auftragsvergabe – Beschluss (2019/145) 
6. Bauleitplanung von Nachbargemeinden: 

Gemeinde Erligheim, Bebauungsplan „Sport- und Kulturzentrum Kesseläcker/Hinter dem 
Dorf, 3. Änderung“ – Information (2019/139) 

7. Sonstiges und Bekanntgaben 
 
 

Unser Zeichen Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Datum 
zi / 023.225   17.07.2019 
    
 

 
Rathaus 

Kirchheimer Str. 1 
74357 Bönnigheim 

 
Fachbereich 

Bürgermeisteramt 
 

Es schreibt Ihnen 
Claudia Zimmermann 

 
Zimmer: 104 

Telefon: 07143/273-111 
Zentrale: 07143/273- 0 

Fax: 07143/273-116 
Email: claudia.zimmermann@boennigheim.de 

 
 

Bürgermeisteramt  Postfach 69  74355 Bönnigheim 



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/141 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  11.07.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Neubau einer Produktionshalle mit Büro und 
Sozialgebäude - Nachtrag 
Margarete-Steiff-Straße, Flst. 2486, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Technischer Ausschuss 24.01.2019 Öffentlich  2019/006 
Technischer Ausschuss 14.03.2019 Öffentlich  2019/041 
     
     
     
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zur geänderten Dachform und zur 
Errichtung der Fahrradstellplätze teilweise außerhalb des Baufensters mit der Maßgabe, 
dass keine Stützmauer an der westlichen Grenze errichtet wird. Die geänderten Pläne sind 
der Verwaltung nochmal vorzulegen. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
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Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lauffener Feld III“. 
 
Eingereicht wurde ein Nachtrag zum Baugesuch „Neubau einer Produktionshalle mit Büro 
und Sozialgebäude“. 
 
Zum ursprünglichen Bauantrag „Neubau einer Werkhalle für Ladenbau/Schreinerei“ wurde 
die Baugenehmigung am 5.6.2019 erteilt. 
 
Im Nachgang hierzu ging ein Nachtragsbaugesuch ein. Geplant ist eine veränderte 
Ausführung des Daches und damit verbunden eine veränderte Entwässerung, außerdem 
eine teilweise veränderte innere Aufteilung. 
 
Genehmigt ist ein Flachdach mit 5° Dachneigung. Statt des Flachdaches soll ein Sheddach 
mit ca. 30° und ca. 50° Dachneigung errichtet werden. Außerdem soll eine PV-Anlage 
aufgebracht werden. Da die Dachneigung größer als 15° ist, ist keine Dachbegrünung bzw. 
Ersatzpflanzung mit Bäumen mehr notwendig. (War im genehmigten Bauvorhaben gefordert 
worden). 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind Sheddächer mit einer größeren 
Dachneigung als vorgeschrieben zulässig. Die Dachneigung im Bereich Lauffener Feld III ist 
auf 0 – 15° festgesetzt.  
Die Verwaltung schlägt vor, die größere Dachneigung zuzulassen. 
 
Das Entwässerungsgesuch wurde vom Büro Kleiner geprüft. Es ist genehmigungsfähig.  
 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind bei benachbarten Grundstücken die 
Geländeverhältnisse einander anzugleichen. Deshalb ist es nicht möglich an der westlichen 
Grundstücksgrenze L-Wände mit einer Höhe bis zu 1,58 m zu errichten. Hier ist eine 
Angleichung der Geländeverhältnisse zu machen. Die Verwaltung schlägt vor, die 
Stützmauer in Form von L-Wänden nicht zuzulassen. 
 
Fahrradstellplätze sollen auf der nördlichen Gebäudeseite hergestellt werden. Sie befinden 
sich teilweise außerhalb des Baufensters. Hierzu ist eine Befreiung erforderlich, da 
Nebenanlagen nur in der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. 
 
Auf der Nordwestseite des Gebäudes ist eine Terrasse außerhalb des Baufensters 
genehmigt. Dazu hatte der Technische Ausschuss auch sein Einvernehmen erteilt. 
Im vorliegenden Nachtrag wurde die Terrasse auf die Westseite ins Baufenster verschoben, 
sodass hierzu keine Befreiung erforderlich ist. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan und Lageplan 

Grundriss Erdgeschoss, Schnitt 3-3 und Ansichten 
 



















Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/142 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  11.07.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Nutzungsänderung Wohnung in Büro  
Freudentaler Straße 2, Flst. 500/3, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
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Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Amann-Quartier“. 
 
Geplant ist die Umnutzung der Wohnung im Erdgeschoss in Büro. 
 
Das Objekt befindet sich in einem Mischgebiet. Dort sind Geschäfts- und Bürogebäude 
zulässig. 
 
Die vorhandenen Stellplätze reichen aus. Die Baurechtsbehörde fordert keine zusätzlichen 
Stellplätze. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Grundriss Erdgeschoss 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/125 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Baumann, Thomas 
 
Fachgebiet  
 
Reg.Nr. 656.42 
 
Datum  19.06.2019  

Betreff: 
 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten, 
Lieferung und Montage von Aufsatzleuchten, 
Auftagsvergabe. 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     

     

     

     

     

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag für die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung wird der Firma Fischer-
J.W.Zander GmbH&Co.KG, Erlenbach zum Angebotspreis von 88.189,23 € Brutto erteilt. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
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Sachverhalt: 
 
Fachbereich Bauen und Planen                                                          04.07.2019 

 

                            Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 
                                  BMU 2019 Klimaschutz Stadt Bönnigheim 
                                            Sanierungsabschnitt 2019 
Die Stadt Bönnigheim hat einen Antrag auf Fördermittel zum Klimaschutz-Förderprogramm 

für LED-Außenleuchten gestellt. 

Der Zuwendungsbescheid für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik für 

die Stadt Bönnigheim ging am 16.05.2019 ein. 

Im gesamten Stadtgebiet gibt es 1648 Leuchtstellen. Davon sind bereits 661 Leuchten auf 

LED umgestellt. 

 

Die Stadt Bönnigheim leistet mit diesem Vorhaben einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz. 

Dieses Vorhaben der Stadt Bönnigheim wird vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes mit 20% 

gefördert. 

Durch den Einsatz dieser hocheffizienten LED-Technik mindert sich der Betrieb- und 

Wartungsaufwand erheblich. 

 

Die Eckdaten des Förderprogramms BMU 2019 für LED-Außenbeleuchtung: 

Förderfenster Antragstellung        01.04.2019 - 31.03.2020 

Vorgabe CO²-Minderung              70% 

Mindestbetrag Fördersumme       5.000,00 € 

Förderanteil                                   20% 

Eigenanteil                                     80% 

Mindestbetrag Projektgröße          25.000,00 € 

 

 

 

 

 

Die vorgesehenen Leuchten für die Umrüstung umfassen folgende Straßen und 

Wohngebiete: 

Erligheimer Fußweg, Wohngebiet  Käppele II, Rosenstraße, Zufahrt EDEKA, Meimsheimer 

Straße 31-33,Traminerstraße,Ahornweg,Löchgauer Straße, Am Sportplatz Hofen, 

Friedhofstraße, Gartenstraße, Radweg Bönnigheim-Hohenstein, Feldbrückenstraße, 

Nordstraße, Wohngebiete westlich der Burgstraße.  

Diese sind in den beiliegenden Lageplänen dargestellt.  

Die Umrüstung wurde öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission sind insgesamt 3 Angebote 

eingegangen. Die Angebote wurden vom Ing. Büro Ets Kärcher, fachtechnisch und 

rechnerisch geprüft. 

Das wirtschaftlichste Angebot ist von der Fa. Fischer-J.W.Zander GmbH & Co.KG, Erlenbach 

mit 88.189,23 € brutto. 
Im Haushaltsplan sind unter 2.7000.960100.001 für die Maßnahme 100.000,00€ eingestellt. 
Die Einnahme der Zuwendung erfolgt 2020. 



-3- 
Bei 20 %-iger Förderung beträgt die Fördersumme ca. 17.637,85 € 

Durch diese Umrüstung werden ca.23 t/a an CO²-Schadstoffausstoß eingespart. 

Die jährliche Einsparung für Strom beträgt ca. 38.117 kWh. 

 

 

 
 

Anlagen: Lagepläne BMU 2019 LED-Umrüstung 

 













Informationsvorlage 
 
 
 

 
 

2019/129 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Baumann, Thomas 
 
Fachgebiet Straßenbeleuchtung 
 
 
 
Reg.Nr. 656.42 
 
Datum  26.06.2019 

 

Betreff: 
 

Umrüstung der Stadionbeleuchtung  
auf neue LED-Technik (Kunstrasenplatz) 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
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Sachverhalt: 
 
Die Umrüstung der Stadionbeleuchtung auf LED-Technik wurde beschränkt ausgeschrieben. 
Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage der neuen LED-Flutlichtanlage. 
Es wurden fünf Firmen angeschrieben. Vier Angebote sind zur Submission am 25.06.2019 
eingegangen. 
Die Angebote wurden vom Ing. Büro Ets Kärcher, fachtechnisch und rechnerisch geprüft. 
 
Das wirtschaftlichste Angebot ist von der Fa. Kabeltechnik Struwe GmbH,  
71384 Weinstadt, mit 26.184,76 € Brutto. 
 
Im Haushalt sind für die Maßnahme 30.000€ unter 2.5620.960200 eingestellt. 
 

Dieses Vorhaben der Stadt Bönnigheim wird vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes 

mit 20% gefördert (BMU 2019). Das entspricht ca. 5.200€. Die CO² Einsparung beträgt 

ca. 7,57t/a. 

Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Bürgermeister im Rahmen der Zuständigkeit gemäß 

der Hauptsatzung. 

Die Arbeiten werden im September/Oktober 2019 ausgeführt. 

Der genaue Termin wird mit allen Beteiligten abgestimmt 
 
 

Anlagen:  

 



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/145 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Hochbau 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  15.07.2019 

 

Betreff: 
 

Abbruch Kirchbergareal - Auftragsvergabe 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Technischer Ausschuss 14.03.2019 öffentlich 2.3 2019/042 
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Firma Reutlinger Abbruch GmbH aus Eningen u.A. wird der Auftrag für den Abbruch des 
Kirchbergareals mit brutto 86.097,69 € erteilt. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
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Sachverhalt: 
 
In der Sitzung  am 14.03.2019 hat der Technische Ausschuss sein Einvernehmen zum 
Abbruch der Wohnhäuser, Scheunen und Schuppen im Kirchbergareal erteilt. Das 
Abbruchgesuch wurde beim Landratsamt Ludwigsburg eingereicht. Derzeitig laufen noch 
Abstimmungen mit den Landratsamt bezüglich der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung 
sowie erforderlichen archäologischen Untersuchungen. 
 
Die Abbrucharbeiten bis auf Geländeniveau wurden vom Büro KMB öffentlich 
ausgeschrieben. Es wurden von insgesamt 11 Unternehmen die Angebotsunterlagen 
angefordert. Zum Submissionstermin gingen insgesamt acht Angebote ein. Die Angebote 
wurden vom Büro KMB fachtechnisch und rechnerisch geprüft. Es wird vorgeschlagen, der 
Firma Reutlinger Abbruch GmbH aus Eningen u.A .den Auftrag mit brutto 86.097,69 € zu 
erteilen. Die Firma Reutlinger Abbruch GmbH ist dem Büro KMB aus anderen Projekten 
bekannt.  
 
Es ist vorgesehen, die Arbeiten im Zeitraum Oktober/November 2019 auszuführen. Derzeitig 
werden von den Versorgungsunternehmen die Hausanschlussleitungen zu den Gebäuden 
abgetrennt. Ebenso wird von der Netze BW die Freileitung im Bereich des Abbruchgeländes 
zurückgebaut. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird von der Stadt Bönnigheim 
umgebaut.  
 
Im Haushaltsplan sind unter 2.6154.950000.001für diese Maßnahme 150.000,00 € 
eingestellt. 
 
 

Anlagen: Lageplan Kirchbergareal 

 





Informationsvorlage 
 
 
 

 
 

2019/139 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bauleitplanung 
 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  08.07.2019 

 

Betreff: 
 

Bauleitplanung von Nachbargemeinden  
Gemeinde Erligheim  
Bebauungsplan "Sport- und Kulturzentrum 
Kesseläcker/Hinter dem Dorf, 3. Änderung" 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 25.07.2019 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
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Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Erligheim plant die Änderung des Bebauungsplans „Sport- und Kulturzentrum 
Kesseläcker/Hinter dem Dorf, 2. Änderung“. 
 
Die Änderungsplanung ist erforderlich, weil die Gemeinde Erligheim beabsichtigt, ein neues 
Kinderkrippenhaus zu errichten. Hierfür bieten sich die Flächen in direkter Verbindung zum 
bestehenden Kinderhaus im Sport- und Kulturzentrum Kesseläcker an. Da in diesem Bereich 
bisher Grünflächen ausgewiesen sind, ist eine Bebauungsplanänderung erforderlich. 
 
Die Stadt Bönnigheim wird als Nachbargemeinde im Rahmen der Auslegung nach § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch angehört. 
 
Bezüglich der vorgelegten Planung bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 
 
Anlagen: Planentwurf und Begründung 
 




















	Vorlagendokumente
	Vorlage  
	Ausschnitt Bebauungsplan und Lageplan  
	Grundriss Erdgeschoss, Schnitt 3-3 und Ansichten  

	Vorlagendokumente
	Vorlage  
	Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Grundriss Erdgeschoss  

	Vorlagendokumente
	Vorlage  
	Lagepläne BMU 2019 LED-Umrüstung  

	Vorlagendokumente
	Informationsvorlage  

	Vorlagendokumente
	Vorlage  
	Lageplan Kirchbergareal  

	Vorlagendokumente
	Informationsvorlage  
	Planentwurf und Begründung  


